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Einleitung

Das Freiwillige Soziale Jahr stellt, anders als die 

meisten Formen ehrenamtlichen Engagements, ei-

nen gesetzlich geregelten Freiwilligendienst dar.  

Seit 1964 gibt es ein – seither mehrfach geän-

dertes – FSJ-Gesetz, das heute als „Gesetz zur 

Förderung der Jugendfreiwilligendienste“ (kurz: 

Jugendfreiwilligendienstegesetz, JFDG) unter an-

derem Versicherungspflicht, Zahl der Urlaubstage, 

Dauer und Umfang der Tätigkeit sowie andere 

Rahmenbedingungen regelt. Wer als Träger ein FSJ 

anbieten möchte, muss sich von einer Behörde aner-

kennen lassen und bestimmten Bedingungen genügen. 

Das FSJ nimmt aufgrund dieser klaren Festlegungen 

eine besondere Stellung unter den Freiwilligendiensten 

ein. Sonderregelungen gelten zudem für diejenigen, 

die ein FSJ statt Zivildienst leisten.

Das Gesetz zur Förderung der Jugendfreiwilligen-

dienste enthält den Verweis auf  eine Reihe wei-

terer Gesetze und Verordnungen, die zusätzli-

che Bestimmungen enthalten. Um ein schnelles 

Nachschlagen zu ermöglichen, hat die Handbuch-

redaktion sich bemüht, die wichtigsten Gesetze 

und Verordnungen mitaufzunehmen. Die Öffnung  

der Freiwilligendienste für anerkannte Kriegs-

dienstverweigerer erfordert die Berücksichtigung 

des Zivildienstgesetzes, während die Senkung der 

Altersgrenze auf  15 bzw. 16 Jahre es nahe legt, Teile 

des Jugendschutzgesetzes aufzunehmen. 

Besonders interessant erscheinen die ungewöhnlichen 

arbeitsrechtlichen Bedingungen für das FSJ im Sport. 

Anders als in den meisten Beschäftigungsverhältnissen 

ist das FSJ vom Gesetzgeber nicht als Arbeits- oder 

Ausbildungs-, sondern als Helferverhältnis aus-

gestaltet worden. Es stellt ein „Rechtsverhältnis  

eigener Art“ dar, indem „nicht alle arbeitsrecht- 

lichen Bestimmungen, sondern nur die ausdrücklich 

genannten anzuwenden sind“ (vgl. BAG, Beschluss 

vom 12.2.1992 – 7 ABR 42/91 – NZA 1993,  

S. 334).

Bis Mitte 2008 war klar geregelt, dass gegenüber den 

Freiwilligen immer der zuständige Träger und nicht 

die Einsatzstelle als „Vertragspartner“ und damit als 

„Arbeitgeber“ gilt. Die Einsatzstelle bespricht zwar 

alle das „Vertragsverhältnis“ betreffenden Fragen 

mit der/dem Freiwilligen und berät bei Bedarf, bei 

übergreifenden Fragen muss aber der Träger seine 

Zustimmung geben. Nur der Träger kann Verträge 

ändern oder von ihnen abweichende Zugeständnisse 

machen. Dies gilt beispielsweise für die Genehmigung 

von Nebenbeschäftigungen oder für vorzeitige 

Vertragsauflösungen. Seit Juni 2008 gibt es nun die 

Möglichkeit, dass die Einsatzstelle als „Arbeitgeber“ 

fungiert und eine Reihe von Aufgaben entweder von 

ihr oder – in ihrem ausdrücklichen Auftrag – durch 

den Träger wahrgenommen wird. Dieses Modell 



F r e i w i l l i g e s  S o z i a l e s  J a h r  i m  S p o r t

ermöglicht, bestimmte Zahlungsflüsse im FSJ um-

satzsteuerfrei zu stellen, eignet sich aber nicht für alle 

Vertragskonstellationen, alle Trägerverbünde und alle 

Formen von Einsatzstellen.

Bei der Nutzung der nachfolgenden gesetzlichen 

Grundlagen bleibt zu berücksichtigen, dass diese aus 

Gründen der Handhabbarkeit größtenteils nur aus-

zugsweise abgedruckt sind und zudem einer schnellen 

Veränderung beziehungsweise Erweiterung unterlie-

gen. In ernsthaften Streitfällen ist es empfehlenswert, 

sich juristischen Rat zu holen oder beispielsweise mit 

Hilfe des Internets, die Aktualität der Schlüsselstellen 

zu überprüfen.

7.1 Gesetz zur Förderung von 
 Jugendfreiwilligendiensten  
 (Jugendfreiwilligendienste- 
 gesetz – JFDG) 

Vom 16.05.2008 (BGBl. I S. 842), in Kraft getreten 

am 01.06.2008 

§ 1 Fördervoraussetzungen

(1) Jugendfreiwilligendienste fördern die 

Bildungsfähigkeit der Jugendlichen und gehören 

zu den besonderen Formen des bürgerschaftlichen 

Engagements. Ein Jugendfreiwilligendienst wird 

gefördert, wenn die in den §§ 2 bis 8 genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind und der Dienst von 

einem nach § 10 zugelassenen Träger durchgeführt 

wird. Die Förderung dient dazu, die Härten und 

Nachteile zu beseitigen, die mit der Ableistung des 

Jugendfreiwilligendienstes im Sinne dieses Gesetzes 

verbunden sind. 

(2) Jugendfreiwilligendienste im Sinne des Gesetzes 

sind das freiwillige soziale Jahr (FSJ) und das freiwilli-

ge ökologische Jahr (FÖJ).

§ 2 Freiwillige

(1) Freiwillige im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, 

die 

1. einen freiwilligen Dienst ohne Erwerbsabsicht, au-

ßerhalb einer Berufsausbildung und vergleichbar ei-

ner Vollzeitbeschäftigung leisten, 

2. sich auf  Grund einer Vereinbarung nach § 11 zur 

Leistung dieses Dienstes für eine Zeit von mindestens 

sechs Monaten und höchstens 24 Monaten verpflich-

tet haben, 

3. für den Dienst nur unentgeltliche Unterkunft, 

Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein ange-

messenes Taschengeld oder anstelle von Unterkunft, 

Verpflegung und Arbeitskleidung entsprechende 

Geldersatzleistungen erhalten dürfen, wobei ein 

Taschengeld dann angemessen ist, wenn es sechs 

Prozent der in der allgemeinen Rentenversicherung 

geltenden Beitragsbemessungsgrenze (§ 159 des 

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) nicht übersteigt, 

und 

4. die Vollzeitschulpflicht erfüllt, aber das 27. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

(2) Als Freiwillige gelten auch Personen, die 

durch einen nach § 10 zugelassenen Träger des 

Jugendfreiwilligendienstes darauf  vorbereitet werden, 

einen Jugendfreiwilligendienst im Ausland zu leisten 

(Vorbereitungsdienst), für den Vorbereitungsdienst 

nur Leistungen erhalten, die dieses Gesetz vorsieht, 

und neben dem Vorbereitungsdienst keine Tätigkeit 

gegen Entgelt ausüben sowie die Voraussetzungen 

des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 erfüllen. 

§ 3 Freiwilliges soziales Jahr

(1) Das freiwillige soziale Jahr wird ganztägig als über-

wiegend praktische Hilfstätigkeit, die an Lernzielen ori-

entiert ist, in gemeinwohlorientierten Einrichtungen 

geleistet, insbesondere in Einrichtungen der 

Wohlfahrtspflege, in Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtungen für au-

ßerschulische Jugendbildung und Einrichtungen für 

Jugendarbeit, in Einrichtungen der Gesundheitspflege, 

in Einrichtungen der Kultur und Denkmalpflege oder 

in Einrichtungen des Sports. 

(2) Das freiwillige soziale Jahr wird pädagogisch beglei-

tet. Die pädagogische Begleitung wird von einer zen-

tralen Stelle eines nach § 10 zugelassenen Trägers des 

Jugendfreiwilligendienstes sichergestellt mit dem Ziel, 

soziale, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen 

zu vermitteln und das Verantwortungsbewusstsein 

für das Gemeinwohl zu stärken.

§ 4 Freiwilliges ökologisches Jahr

(1) Das freiwillige ökologische Jahr wird ganztä-

gig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit, die an 

Lernzielen orientiert ist, in geeigneten Stellen und 

Einrichtungen geleistet, die im Bereich des Natur- 

und Umweltschutzes einschließlich der Bildung zur 

Nachhaltigkeit tätig sind. 
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(2) Das freiwillige ökologische Jahr wird pädago-

gisch begleitet. Die pädagogische Begleitung wird 

von einer zentralen Stelle eines nach § 10 zugelas-

senen Trägers des Jugendfreiwilligendienstes si-

chergestellt mit dem Ziel, soziale, kulturelle und in-

terkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und das 

Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu 

stärken. Im freiwilligen ökologischen Jahr sollen ins-

besondere der nachhaltige Umgang mit Natur und 

Umwelt gestärkt und Umweltbewusstsein entwickelt 

werden, um ein kompetentes Handeln für Natur und 

Umwelt zu fördern.

§ 5 Jugendfreiwilligendienste im Inland

(1) Das freiwillige soziale Jahr und das freiwilli-

ge ökologische Jahr im Inland werden in der Regel 

für eine Dauer von zwölf  zusammenhängenden 

Monaten geleistet. Die Mindestdauer bei demselben 

nach § 10 anerkannten Träger beträgt sechs Monate, 

der Dienst kann bis zu der Gesamtdauer von ins-

gesamt 18 Monaten verlängert werden. Der Träger 

kann den Jugendfreiwilligendienst im Rahmen des 

pädagogischen Gesamtkonzepts auch unterbrochen 

zur Ableistung in Abschnitten anbieten, wenn ein 

Abschnitt mindestens drei Monate dauert. 

(2) Die pädagogische Begleitung umfasst die an 

Lernzielen orientierte fachliche Anleitung der 

Freiwilligen durch die Einsatzstelle, die individuelle 

Betreuung durch pädagogische Kräfte des Trägers 

und durch die Einsatzstelle sowie die Seminararbeit. 

Es werden ein Einführungs-, ein Zwischen- und ein 

Abschlussseminar durchgeführt, deren Mindestdauer 

je fünf  Tage beträgt. Die Gesamtdauer der Seminare 

beträgt bezogen auf  eine zwölfmonatige Teilnahme 

am Jugendfreiwilligendienst mindestens 25 Tage. Wird 

ein Dienst über den Zeitraum von zwölf  Monaten 

hinaus vereinbart oder verlängert, erhöht sich die Zahl 

der Seminartage um mindestens einen Tag je Monat 

der Verlängerung. Die Seminarzeit gilt als Dienstzeit. 

Die Teilnahme ist Pflicht. Die Freiwilligen wirken an 

der inhaltlichen Gestaltung und der Durchführung 

der Seminare mit. 

(3) Bis zu einer Höchstdauer von insgesamt 18 Monaten 

können ein freiwilliges soziales Jahr und ein freiwilli-

ges ökologisches Jahr mit einer Mindestdienstdauer 

von sechs Monaten nacheinander geleistet werden. In 

diesem Fall richtet sich die Zahl der Seminartage für 

jeden einzelnen Dienst nach Absatz 2. 

(4) Zur Durchführung des Jugendfreiwilligendienstes 

nach diesem Gesetz schließen zugelassene Träger und 

Einsatzstellen eine vertragliche Vereinbarung. Die 

Vereinbarung legt fest, in welcher Weise Träger und 

Einsatzstellen die Ziele des Dienstes, insbesondere 

soziale Kompetenz, Persönlichkeitsbildung sowie die 

Förderung der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit 

der Freiwilligen gemeinsam verfolgen.

§ 6 Jugendfreiwilligendienst im Ausland

(1) Ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges 

ökologisches Jahr im Sinne dieses Gesetzes kann auch 

im Ausland geleistet werden. 

(2) Der Jugendfreiwilligendienst im Ausland wird 

ganztägig als Dienst gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und aus-

schließlich ununterbrochen geleistet. § 5 gilt entspre-

chend, soweit keine abweichenden Regelungen für 

den Jugendfreiwilligendienst im Ausland vorgesehen 

sind. Zum freiwilligen sozialen Jahr im Ausland ge-

hört insbesondere auch der Dienst für Frieden und 

Versöhnung. Der Jugendfreiwilligendienst im Ausland 

wird nach Maßgabe der Nummern 1 bis 3 pädago-

gisch begleitet: 

1. Die pädagogische Begleitung wird von einem nach 

§ 10 zugelassenen Träger sichergestellt, 

2. zur Vorbereitung auf  den Jugendfreiwilligendienst 

und während des Dienstes im Ausland er-

folgt die pädagogische Begleitung in Form von 

Bildungsmaßnahmen (Seminaren oder pädagogischen 

Veranstaltungen), durch fachliche Anleitung durch 

die Einsatzstelle und die individuelle Betreuung durch 

pädagogische Kräfte der Einsatzstelle oder des Trägers; 

die Freiwilligen wirken an der inhaltlichen Gestaltung 

und Durchführung der Bildungsmaßnahmen mit, 

3. die Gesamtdauer der Bildungsmaßnahmen be-

trägt, bezogen auf  eine zwölfmonatige Teilnahme 

am Jugendfreiwilligendienst im Ausland, mindestens 

fünf  Wochen. 

Die pädagogische Begleitung soll in der Weise erfol-

gen, dass jeweils in der Bundesrepublik Deutschland 

vorbereitende Veranstaltungen von mindestens vier-

wöchiger Dauer und nachbereitende Veranstaltungen 

von mindestens einwöchiger Dauer stattfinden. Falls 

der Träger ein Zwischenseminar im Ausland sicher-

stellen kann, das regelmäßig bis zu zwei Wochen 

dauern kann, verkürzen sich die vorbereitenden 

Veranstaltungen entsprechend. Die Teilnahme an 

den Bildungsmaßnahmen gilt als Dienstzeit. Die 

Teilnahme ist Pflicht. 
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(3) Der Dienst muss nach Maßgabe des § 11 Abs. 1 

mit dem Träger vereinbart und gestaltet werden. § 11 

Abs. 2 findet keine Anwendung. Die Höchstdauer 

der Entsendung ist auf  insgesamt zwölf  Monate be-

schränkt.

§ 7 Kombinierter Jugendfreiwilligen-       
      dienst

Ein kombinierter Jugendfreiwilligendienst im In- 

und Ausland kann vom Träger für eine Höchstdauer 

von bis zu 18 zusammenhängenden Monaten mit 

Einsatzabschnitten im Inland von mindestens dreimo-

natiger Dauer und Einsatzabschnitten im Ausland 

von mindestens drei- und höchstens zwölfmonati-

ger Dauer angeboten werden. Der Dienst ist für den 

Gesamtzeitraum nach § 11 Abs. 1 mit dem Träger zu 

vereinbaren und zu gestalten. § 11 Abs. 2 findet keine 

Anwendung. Die pädagogische Begleitung soll nach 

Maßgabe des § 6 erfolgen; Zwischenseminare können 

auch im Inland stattfinden. § 5 Abs. 2 gilt für kürzer 

oder länger als zwölf  Monate dauernde Dienste ent-

sprechend.

§ 8 Zeitliche Ausnahmen

Der Jugendfreiwilligendienst nach den §§ 5 und 

7 kann ausnahmsweise bis zu einer Dauer von 24 

Monaten geleistet werden, wenn dies im Rahmen ei-

nes besonderen pädagogischen Konzepts begründet 

ist. Für den Auslandsdienst nach § 6 gilt dies nach 

Maßgabe des § 14.

§ 9 Förderung

Die Förderung des freiwilligen sozialen Jahres und 

des freiwilligen ökologischen Jahres richtet sich nach 

folgenden Rechtsnormen: 

1. § 3 der Verordnung über Sonderurlaub für 

Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst 

(Sonderurlaub), 

2. § 2 Abs. 1 Nr. 8 des Arbeitsgerichtsgesetzes 

(Zuständigkeit von Gerichten), 

3. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und d des 

Einkommensteuergesetzes (Berücksichtigung von 

Kindern), 

4. § 265 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 des Gesetzes über den 

Lastenausgleich (Lastenausgleich), 

5. § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, § 130 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

2, § 344 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

(Arbeitsförderung), 

6. § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch (Gesamtsozialversicherungsbeitrag), 

7. § 67 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und c, § 82 

Abs. 2 Satz 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

(Gesetzliche Unfallversicherung), 

8. § 33b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe d, § 45 Abs. 

3 Satz 1 Buchstabe c des Bundesversorgungsgesetzes 

(Kinderzuschlag und Waisenrente bei Kriegsopfer-

versorgung), 

9. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und d des 

Bundeskindergeldgesetzes (Kindergeld), 

10. § 10 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

(Beschäftigungsort), 

11. § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 10 Abs. 2 Nr. 3 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch (Krankenversicherung), 

12. § 5 Abs. 2 Satz 3, § 48 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe 

b und c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

(Rentenversicherung), 

13. § 25 Abs. 2 Nr. 3 des Elften Buches Sozialgesetz-

buch (Pflegeversicherung), 

14. § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe h der Verordnung über 

den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen 

im Straßenpersonenverkehr (Ermäßigungen im 

Straßenpersonenverkehr), 

15. § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe h der Verordnung 

über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistun-

gen im Eisenbahnverkehr (Ermäßigungen im Eisen-

bahnverkehr), 

16. § 14c des Gesetzes über den Zivildienst der 

Kriegsdienstverweigerer (Anerkannte Kriegsdienst-

verweigerer). 

§ 10 Träger

(1) Als Träger des freiwilligen sozialen Jahres im 

Inland im Sinne dieses Gesetzes sind zugelassen: 

1. die Verbände, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen 

sind, und ihre Untergliederungen, 
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2. Religionsgemeinschaften mit dem Status einer öf-

fentlich-rechtlichen Körperschaft und 

3. die Gebietskörperschaften sowie nach näherer 

Bestimmung der Länder sonstige Körperschaften des 

öffentlichen Rechts. 

(2) Als weitere Träger des freiwilligen sozialen Jahres 

im Inland und als Träger des freiwilligen ökologi-

schen Jahres im Inland im Sinne dieses Gesetzes kann 

die zuständige Landesbehörde solche Einrichtungen 

zulassen, die für eine den Bestimmungen der §§ 2, 3 

oder 4 und 5 entsprechende Durchführung Gewähr 

bieten. 

(3) Als Träger des freiwilligen sozialen Jahres im 

Ausland oder als Träger des freiwilligen ökologischen 

Jahres im Ausland im Sinne dieses Gesetzes werden 

juristische Personen zugelassen, die 

1. Maßnahmen im Sinne der §§ 6 oder 7 durchführen 

und Freiwillige für einen Dienst im Ausland vorberei-

ten, entsenden und betreuen, 

2. Gewähr dafür bieten, dass sie auf  Grund ihrer 

nachgewiesenen Auslandserfahrungen ihre Aufgabe 

auf  Dauer erfüllen und den ihnen nach dem Gesetz 

obliegenden Verpflichtungen nachkommen, 

3. ausschließlich und unmittelbar steuerbegün-

stigten Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der 

Abgabenordnung dienen und 

4. ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ha-

ben. Über die Zulassung eines Trägers des freiwilligen 

sozialen Jahres im Ausland und über die Zulassung 

eines Trägers des freiwilligen ökologischen Jahres im 

Ausland entscheidet die zuständige Landesbehörde. 

(4) Die zuständige Landesbehörde hat die Zulassung 

von Trägern im Sinne dieses Gesetzes zu wider-

rufen, wenn eine der in Absatz 2 oder 3 genannten 

Voraussetzungen nicht mehr vorliegt. Die Zulassung 

kann auch aus anderen wichtigen Gründen widerru-

fen werden, insbesondere, wenn eine Auflage nicht 

erfüllt worden ist. Durch den Widerruf  oder die 

Rücknahme der Zulassung werden die Rechte der 

Freiwilligen nach diesem Gesetz nicht berührt. 

(5) Bestehende Zulassungen von Trägern nach dem 

Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen 

Jahres oder nach dem Gesetz zur Förderung eines 

freiwilligen ökologischen Jahres bleiben unberührt.

§ 11 Vereinbarung, Bescheinigung, 
   Zeugnis

(1) Der zugelassene Träger des Jugendfreiwilligen-

dienstes und die oder der Freiwillige schließen vor 

Beginn des Jugendfreiwilligendienstes eine schriftli-

che Vereinbarung ab. Sie muss enthalten: 

1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum und 

Anschrift der oder des Freiwilligen, 

2. die Bezeichnung des Trägers des Jugendfreiwilligen-

dienstes und der Einsatzstelle, 

3. die Angabe des Zeitraumes, für den die oder der 

Freiwillige sich zum Jugendfreiwilligendienst ver-

pflichtet hat, sowie Regelungen für den Fall der vor-

zeitigen Beendigung des Dienstes, 

4. die Erklärung, dass die Bestimmungen die-

ses Gesetzes während der Durchführung des 

Jugendfreiwilligendienstes einzuhalten sind, 

5. die Angabe des Zulassungsbescheides des Trägers 

oder der gesetzlichen Zulassung, 

6. Angaben zur Art und Höhe der Geld- und 

Sachleistungen für Unterkunft, Verpflegung, Arbeits-

kleidung und Taschengeld, 

7. die Angabe der Anzahl der Urlaubstage und 

8. die Ziele des Dienstes und die wesentlichen der 

Zielerreichung dienenden Maßnahmen. 

(2) Die Vereinbarung nach Absatz 1 kann auch als ge-

meinsame Vereinbarung zwischen dem zugelassenen 

Träger, der Einsatzstelle und der oder dem Freiwilligen 

geschlossen werden, in der die Einsatzstelle die Geld- 

und Sachleistungen für Unterkunft, Verpflegung, 

Arbeitskleidung und Taschengeld auf  eigene Rechnung 

übernimmt. Der Träger haftet für die Erfüllung dieser 

Pflichten gegenüber der oder dem Freiwilligen und 

Dritten wie ein selbstschuldnerischer Bürge. 

(3) Der Träger stellt der Freiwilligen oder dem 

Freiwilligen nach Abschluss des Dienstes eine 

Bescheinigung aus. Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 gilt 

entsprechend; außerdem muss die Bescheinigung den 

Zeitraum des Dienstes enthalten. 

(4) Bei Beendigung des Jugendfreiwilligendienstes 

kann die Freiwillige oder der Freiwillige von dem 

Träger ein schriftliches Zeugnis über die Art und 

Dauer des Jugendfreiwilligendienstes fordern. Die 

Einsatzstelle soll bei der Zeugniserstellung ange-

messen beteiligt werden; im Falle des § 11 Abs. 2 ist 

das Zeugnis im Einvernehmen mit der Einsatzstelle 

zu erstellen. Das Zeugnis ist auf  Verlangen auf  die 

Leistungen und die Führung während der Dienstzeit 
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zu erstrecken. Dabei sind in das Zeugnis berufsqua-

lifizierende Merkmale des Jugendfreiwilligendienstes 

aufzunehmen.

§ 12 Datenschutz

Der Träger des Jugendfreiwilligendienstes darf  perso-

nenbezogene Daten nach § 11 Abs. 1 Satz 2 erheben 

und verarbeiten, soweit dies für die Förderung nach § 

9 in Verbindung mit den dort genannten Vorschriften 

erforderlich ist. Die Daten sind nach Abwicklung des 

Jugendfreiwilligendienstes zu löschen.

§ 13 Anwendung arbeitsrechtlicher 
 und arbeitsschutzrechtlicher 
 Bestimmungen

Für eine Tätigkeit im Rahmen eines Jugend-

freiwilligendienstes im Sinne dieses Gesetzes sind  

die Arbeitsschutzbestimmungen und das Bundes-

urlaubsgesetz entsprechend anzuwenden. Für Schä-

den bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften Freiwillige 

nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

§ 14 Entfallen der Höchstdauer für 
        Auslandsentsendungen

Die in § 6 Abs. 3 Satz 3 und § 7 Satz 1 vorge-

sehene Höchstdauer von zwölf  Monaten für 

Auslandsentsendungen entfällt für Entsendungen, 

die ab dem 1. Januar 2009 durchgeführt werden, es 

sei denn, die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gilt 

erst ab einem späteren Datum. Dann ist der erste 

Tag der Geltung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

maßgeblich. Für die Höchstdauer des Dienstes, 

für die Anzahl zusätzlicher Seminartage und die 

Verlängerungsmöglichkeit auf  24 Monate gelten ab 

dann die Regelungen für den Inlandsdienst entspre-

chend.

§ 15 Übergangsregelung

(1) Auf  freiwillige Dienste nach dem Gesetz zur 

Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres und nach 

dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökolo-

gischen Jahres, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

vereinbart oder begonnen worden sind, sind die 

Vorschriften jener Gesetze weiter anzuwenden. Dies 

gilt nicht, wenn die Beteiligten die Anwendung der 

Vorschriften dieses Gesetzes vereinbaren. Ein bereits 

nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen 

sozialen Jahres oder nach dem Gesetz zur Förderung 

eines freiwilligen ökologischen Jahres geleisteter 

Freiwilligendienst ist auf  die Höchstdauer von 24 

Monaten anzurechnen. 

(2) Soweit Gesetze oder Verordnungen des Bundes 

auf  den Jugendfreiwilligendienst im Sinne dieses 

Gesetzes verweisen, gilt dies auch als Verweisung 

auf  einen Dienst, für den nach Absatz 1 Satz 1 die 

Vorschriften des Gesetzes zur Förderung eines 

freiwilligen sozialen Jahres oder des Gesetzes zur 

Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres wei-

ter anzuwenden sind.

7.2 Gesetz über den Zivildienst  
  der Kriegsdienstverweigerer  
 (Zivildienstgesetz – ZDG)

Zivildienstgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 17. Mai 2005 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 16. Mai 2008 

(BGBl. I S. 842)

§ 14c Freiwilliges Jahr

(1) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer werden 

nicht zum Zivildienst herangezogen, wenn sie sich 

nach ihrer Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer 

zu einem freiwilligen Dienst nach dem 

Jugendfreiwilligendienstegesetz schriftlich verpflich-

tet haben. Der Dienst ist spätestens ein Jahr nach 

der Verpflichtung sowie vor Vollendung des 23. 

Lebensjahres anzutreten und hat eine ganztägige, aus-

lastende Hilfstätigkeit über mindestens zwölf  zusam-

menhängende Monate einschließlich einer pädagogi-

schen Begleitung mit einer Dauer von 25 Tagen sowie 

26 Tagen Urlaub (Vollzeittätigkeit) zu umfassen. Die 

Verpflichtung ist gegenüber einem Träger zu überneh-

men, der nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz 

zugelassen ist.

(2) Die Träger nach Absatz 1 Satz 3 sind verpflichtet, 

dem Bundesamt das Vorliegen sowie den Wegfall der 

Voraussetzungen für die Nichtheranziehung von an-

erkannten Kriegsdienstverweigerern zum Zivildienst 

anzuzeigen.

(3) Weisen anerkannte Kriegsdienstverweigerer bis 

zur Vollendung des 24. Lebensjahres nach, dass sie 

Dienst gemäß Absatz 1 geleistet haben, so erlischt 

ihre Pflicht, Zivildienst zu leisten; das gilt nicht für 

den Zivildienst im Verteidigungsfall. Wird der Dienst 
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vorzeitig beendet, so ist die im Dienst zurückgeleg-

te Zeit, soweit sie zwei Monate übersteigt, auf  den 

Zivildienst anzurechnen.

(4) Die Träger nach Absatz 1 Satz 3 erhalten für 

höchstens zwölf  Monate auf  Antrag vom Bundesamt 

für den Zivildienst vierteljährlich nachträglich ei-

nen Zuschuss zu den Kosten, die ihnen auf  Grund 

der pädagogischen Begleitung, eines angemessenen 

Taschengelds und der Sozialversicherungsbeiträge 

für die anerkannten Kriegsdienstverweigerer ent-

stehen. Der Träger hat keinen Anspruch auf  

Kostenerstattung, soweit er seine Verpflichtungen ge-

genüber den anerkannten Kriegsdienstverweigerern 

oder seine sonstigen Verpflichtungen als anerkann-

ter Träger nicht einhält. Liegen die Voraussetzungen 

des Satzes 1 nicht vor, entfallen sie später oder wird 

der Dienst des anerkannten Kriegsdienstverweigerers 

vorzeitig beendet, sind überzahlte Beträge von den 

Trägern zurückzuerstatten.

(5) Das Nähere insbesondere zu den Voraussetzungen 

einer Vollzeittätigkeit gemäß Absatz 1, den Anzeigen 

gemäß Absatz 2, zum Nachweis nach Absatz 3 Satz 1, 

zur Höhe und zur Verwendung des Zuschusses nach 

Absatz 4 sowie zur Schaffung neuer Plätze für aner-

kannte Kriegsdienstverweigerer als Voraussetzung 

für den Zuschuss kann das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch 

Rechtsverordnung regeln, die nicht der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf. Die Rechtsverordnung kann 

die Verpflichtung der Träger zu Angaben über die 

Rentenversicherung, die Tätigkeit und den Einsatzort 

der Dienstleistenden vorsehen.

7.3 Verordnung über die Ge-  
 währung eines Zuschusses 
 für die Kosten eines 
 anerkannten Kriegsdienstver- 
 weigerers (Zuschussver-
 ordnung - KDVZuschV)

Zuschussverordnung vom 1. August 2002 (BGBl. I 

S. 2963), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 4 des 

Gesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842)

Auf  Grund des § 14c Abs. 5 des Zivildienstgesetzes, 

der durch Artikel 3 Nr. 2 des Gesetzes vom 27. Mai 

2002 (BGBl. I S. 1667) eingefügt worden ist, verordnet 

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend:

§ 1 Anzeigen, Mitteilungen, Nachweise

(1) Der Träger gibt in der Anzeige nach § 14c Abs. 2  des 

Zivildienstgesetzes den Zeitpunkt der Verpflichtung 

des anerkannten Kriegsdienstverweigerers, den 

Beginn und die Dauer des freiwilligen Dienstes 

sowie die vorgesehene Tätigkeit und den vorge-

sehenen Einsatzort an. Er fügt der Anzeige eine 

Ausfertigung der Vereinbarung nach § 11 des 

Jugendfreiwilligendienstegesetzes bei.

 (2) Der Träger unterrichtet das Bundesamt für den 

Zivildienst (Bundesamt) vom Dienstbeginn des an-

erkannten Kriegsdienstverweigerers durch unver-

zügliche Übersendung einer von diesem unterzeich-

neten Bestätigung. Zugleich übermittelt der Träger 

dem Bundesamt die Rentenversicherungsnummer 

sowie die Betriebsnummer für die Abführung der 

Sozialversicherungsbeiträge.

 (3) Der anerkannte Kriegsdienstverweigerer er-

bringt gegenüber dem Bundesamt den Nachweis im 

Sinne des § 14c Abs. 3 Satz 1 des Zivildienstgesetzes 

durch Vorlage einer Bescheinigung des Trägers über 

die ordnungsgemäße Ableistung des freiwilligen 

Dienstes nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz. 

Der Nachweis gilt auch als erbracht, wenn der Träger 

dem Bundesamt eine entsprechende Bescheinigung 

übersendet.

 § 2 Antrag auf  Zuschuss

(1) Der Träger fügt seinem Antrag auf  Gewährung 

des Zuschusses nach § 14c Abs. 4 Satz 1 des 

Zivildienstgesetzes Kostenbelege oder die schriftliche 

Versicherung bei, dass ihm die geltend gemachten 

Kosten entstanden sind. Nicht beigefügte Belege hat 

er bis zum Ablauf  von sechs Jahren nach dem Datum 

des Antrags aufzubewahren und auf  Verlangen des 

Bundesamtes vorzulegen.

 (2) Der Träger versichert bei der Antragstellung, dass 

der anerkannte Kriegsdienstverweigerer auf  einem 

Platz nach § 3 Abs. 1 Satz 1 eingesetzt wird und dass 

für die geltend gemachten Kosten keine sonstigen öf-

fentlichen Mittel in Anspruch genommen oder bean-

tragt werden.
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(3) Ändern sich für die Zahlung des Zuschusses 

wesentliche Umstände, teilt der Träger dies dem 

Bundesamt unverzüglich mit.

 § 3 Gewährung des Zuschusses

 (1) Der Träger erhält den Zuschuss nach § 14c Abs. 4 

Satz 1 des Zivildienstgesetzes für einen anerkannten 

Kriegsdienstverweigerer, der seinen Dienst auf  einem 

nach dem 31. Juli 2002 neu geschaffenen Platz leistet. 

Der Zuschuss wird nicht gewährt, wenn der Träger 

für die geltend gemachten Kosten sonstige öffentli-

che Mittel in Anspruch nimmt oder beantragt.

 (2) Der Zuschuss beträgt insgesamt höchstens 421,50 

Euro pro Monat. Der auf  die pädagogische Begleitung 

entfallende Teil des Zuschusses wird entsprechend 

der Höhe der nach dem Kinder- und Jugendplan des 

Bundes für die pädagogische Begleitung zu zahlenden 

Zuschüsse gewährt. 

§ 4 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 

in Kraft. 

7.4  Verordnung über Sonder- 
 urlaub für Bundesbeamte  
 und Richter im Bundesdienst

Bekanntmachung vom 11. November 2004 (BGBl. I 

S. 2836), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 des 

Gesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842)

§ 3 Urlaub zur Ableistung eines 
 freiwilligen sozialen oder 
 ökologischen Jahres

Zur Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres oder 

eines freiwilligen ökologischen Jahres im Sinne des 

Jugendfreiwilligendienstegesetzes kann Beamtinnen 

und Beamten Urlaub unter Wegfall der Besoldung 

bis zu 24 Monaten gewährt werden, wenn dienstliche 

Gründe nicht entgegenstehen.

7.5 Arbeitsgerichtsgesetz 
 (ArbGG)

Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 

1036), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 2 des 

Gesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842)

§ 2 Zuständigkeit im Urteilsverfahren 

(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind ausschließlich 

zuständig für

(...)

8. bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den 

Trägern des freiwilligen sozialen oder ökologischen 

Jahres oder den Einsatzstellen und Freiwilligen nach 

dem Jugendfreiwilligendienstegesetz;

7.6  Einkommensteuergesetz  
 (EstG)

Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 

4210; 2003 I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel 7 

des Gesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I S. 706)

§ 32 Kinder, Freibeträge für Kinder
 

(4) Ein Kind, dass das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

wird berücksichtigt, wenn es 

(...)

2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und

(...)

ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges  

ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligen-

dienstegesetzes oder einen Freiwilligendienst im 

Sinne des Beschlusses Nr. 1719/2006/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 

November 2006 zur Einführung des Programms 

„Jugend in Aktion“ (ABl. EU Nr. L 327 S. 30) oder 

einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 14b 

des Zivildienstgesetzes oder einen entwicklungspoli-

tischen Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne der 

Richtlinie des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1. August 

2007 (BAnz. 2008 S. 1297) leistet. 

7.7 Gesetz über den 
 Lastenausgleich (LAG) 

Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845; 

1995 I S. 248), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 6 

des Gesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842)

§ 265 Erwerbsunfähigkeit

(2) Einem Erwerbsunfähigen wird eine alleinstehen-

de Frau ohne Rücksicht auf  ihr Lebensalter gleich-

gestellt, sofern sie bei Antragstellung für mindestens 

drei am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes zu 

ihrem Haushalt gehörende Kinder zu sorgen hat. Die 



F r e i w i l l i g e s  S o z i a l e s  J a h r  i m  S p o r t

Gleichstellung endet, wenn die alleinstehende Frau 

nicht mehr für wenigstens ein Kind zu sorgen hat, es sei 

denn, dass sie in diesem Zeitpunkt das 45. Lebensjahr 

vollendet hat oder erwerbsunfähig im Sinne des 

Absatzes 1 ist. Als Kinder werden auch Stiefkinder 

sowie Pflegekinder und, falls die Eltern verstorben 

oder zur Erfüllung ihrer Unterhaltsverpflichtung 

außerstande sind, bei dem Geschädigten lebende 

Enkelkinder berücksichtigt, 

(...)

2. wenn sie sich in Schul- oder Berufsausbildung 

befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder 

ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des 

Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten und das 27. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben

(...)

In den Fällen des Satzes 3 Nr. 1 ist § 2 Abs. 4 

des Bundeskindergeldgesetzes, in den Fällen 

des Satzes 3 Nr. 2 und 3 ist § 2 Abs. 3 Satz 2 des 

Bundeskindergeldgesetzes entsprechend anzuwen-

den. 

7.8 Drittes Buch Sozialgesetz- 
 buch (III SGB) – 
 Arbeitsförderung

Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 28.5.2008 I 874

§ 27 Versicherungsfreie Beschäftigte

(2) (…) Versicherungsfreiheit besteht nicht für 

Personen, die

1. im Rahmen betrieblicher Berufsbildung, nach dem 

Jugendfreiwilligendienstegesetz,

(…)

nur geringfügig beschäftigt sind.

§ 130 Bemessungszeitraum und 
 Bemessungsrahmen

(2) Bei der Ermittlung des Bemessungszeitraums blei-

ben außer Betracht

(…)

2. Zeiten einer Beschäftigung als Freiwillige  

oder Freiwilliger im Sinne des Jugendfreiwilligen-

dienstegesetzes, wenn sich die beitragspflichtige 

Einnahme nach § 344 Abs. 2 bestimmt.

§ 344 Sonderregelungen für 
 beitragspflichtige Einnahmen 

 Beschäftigter 

(2) Für Personen, die unmittelbar nach einem 

Versicherungspflichtverhältnis ein freiwilliges sozi-

ales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im 

Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten, 

gilt als beitragspflichtige Einnahme ein Arbeitsentgelt 

in Höhe der monatlichen Bezugsgröße. Dies gilt 

auch, wenn der Jugendfreiwilligendienst nach einer 

Unterbrechung, die sechs Monate nicht überschreitet, 

fortgesetzt wird.

7.9 Siebtes Buch Sozialgesetz- 
 gebung (VII SGB) – Gesetz- 
 liche Unfallversicherung

Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 13 G v. 

16. Mai 2008 I 842

§ 67 Voraussetzungen der Waisenrente

(3) Halb- oder Vollwaisenrente wird gezahlt

(...)

2. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn die 

Waise

(...)

b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier 

Kalendermonaten befindet, die zwischen zwei 

Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem 

Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des gesetz-

lichen Wehr- oder Zivildienstes oder der Ableistung 

eines freiwilligen Dienstes im Sinne des Buchstabens 

c liegt, oder

c) ein freiwilliges soziales oder ein freiwilliges  

ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligen-

dienstegesetzes leistet oder (...)

§ 82 Abs. 2 Regelberechnung

(2) (...) Erleidet jemand, der als Soldat auf  Zeit, 

als Wehr- oder Zivildienstleistender oder als 

Entwicklungshelfer, beim besonderen Einsatz des 

Zivilschutzes oder beim Ableisten eines freiwilligen 

sozialen oder ökologischen Jahres tätig wird, einen 

Versicherungsfall, wird als Jahresarbeitsverdienst das 

Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zugrunde ge-

legt, das er durch eine Tätigkeit erzielt hätte, die der 

letzten Tätigkeit vor den genannten Zeiten entspricht, 

wenn es für ihn günstiger ist. (...)
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§ 136 Bescheid über die Zuständigkeit,  
 Begriff  des Unternehmers

(3) Unternehmer ist

6. bei einem freiwilligen Dienst nach dem 

Jugendfreiwilligendienstegesetz der zugelassene 

Träger oder, sofern eine Vereinbarung nach § 11 Abs. 

2 des Jugendfreiwilligendienstegesetzes getroffen ist, 

die Einsatzstelle.

7.10 Gesetz über die Versorgung  
 der Opfer des Krieges – 
  Bundesversorgungsgesetz  
 (BVG)

Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 

21), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 

vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874)

§ 33b Kinderzuschlag für 
 Schwerbeschädigte

(4) Der Kinderzuschlag wird bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres gewährt. Er ist in gleicher Weise 

nach Vollendung des 18. Lebensjahres für ein Kind 

zu gewähren, das

(...)

d) ein freiwilliges soziales Jahr oder ein frei-

williges ökologisches Jahr im Sinne des 

Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen 

Freiwilligendienst im Sinne des Beschlusses Nr. 

1031/2000/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 13. April 2000 zur Einführung des ge-

meinschaftlichen Aktionsprogramms „Jugend“ (ABl. 

EG Nr. L 117 S. 1) oder einen anderen Dienst im 

Ausland im Sinne von § 14b des Zivildienstgesetzes 

leistet oder (...)

§ 45 Waisenrente

(3) Die Waisenrente ist nach Vollendung des 18. 

Lebensjahrs für eine Waise zu gewähren, die

(...)

c) ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges  

ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligen-

dienstegesetzes oder einen Freiwilligendienst im 

Sinne des Beschlusses Nr. 1031/2000/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

April 2000 zur Einführung des gemeinschaftlichen 

Aktionsprogramms „Jugend“ (ABl. EG Nr. L 117 S. 

1) oder einen anderen Dienst im Ausland im Sinne 

von § 14b des Zivildienstgesetzes leistet, längstens bis 

zur Vollendung des 27. Lebensjahres, (...)

7.11 Bundeskindergeldgesetz  
 (BKKG)

Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1450), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 8 des Gesetzes 

vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842)

§ 2 Kinder 

(2) Ein Kind, das dass 18. Lebensjahr vollendet hat, 

wird berücksichtigt, wenn es 

(...)

2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und 

(...)

b) sich in einer Übergangszeit von höch-

stens vier Monaten befindet, die zwischen zwei 

Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem 

Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des ge-

setzlichen Wehr- oder Zivildienstes, einer vom 

Wehr- oder Zivildienst befreienden Tätigkeit als 

Entwicklungshelfer oder als Dienstleistender im 

Ausland nach § 14b des Zivildienstgesetzes oder der 

Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne des 

Buchstaben d liegt, oder

(...)

d) ein freiwilliges soziales Jahr oder ein frei-

williges ökologisches Jahr im Sinne des 

Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen 

Freiwilligendienst im Sinne des Beschlusses Nr. 

1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. November 2006 zur Einführung des 

Programms „Jugend in Aktion“ (ABl. EU Nr. L 327 

S. 30) oder einen anderen Dienst im Ausland im Sinne 

von § 14b des Zivildienstgesetzes oder einen entwick-

lungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ im 

Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom 1. 

August 2007 (BAnz. 2008 S. 1297) leistet (…)

Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 wird ein Kind nur berück-

sichtigt, wenn es Einkünfte und Bezüge, die zur 

Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung 

bestimmt oder geeignet sind, von nicht mehr als 

7.680 Euro im Kalenderjahr hat. Dieser Betrag ist 

zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im 

Wohnsitzstaat des Kindes notwendig und angemes-

sen ist. Zu den Bezügen gehören auch steuerfreie 

Gewinne nach den §§ 14, 16 Abs. 4, § 17 Abs. 3 und 

§ 18 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes, die nach 

§ 19 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes steuerfrei 
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bleibenden Einkünfte sowie Sonderabschreibungen 

und erhöhte Absetzungen, soweit sie die höchst-

möglichen Absetzungen für Abnutzung nach § 7 des 

Einkommensteuergesetzes übersteigen. Bezüge, die 

für besondere Ausbildungszwecke bestimmt sind, 

bleiben hierbei außer Ansatz; Entsprechendes gilt für 

Einkünfte, soweit sie für solche Zwecke verwendet 

werden. Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 

1 oder Nr. 2 nur in einem Teil des Kalendermonats 

vor, sind Einkünfte und Bezüge nur insoweit anzu-

setzen, als sie auf  diesen Teil entfallen. Für jeden 

Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen nach 

Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 an keinem Tag vorliegen, er-

mäßigt sich der Betrag nach Satz 2 oder Satz 3 um 

ein Zwölftel. Einkünfte und Bezüge des Kindes, 

die auf  diese Kalendermonate entfallen, bleiben 

außer Ansatz. Ein Verzicht auf  Teile der zustehen-

den Einkünfte und Bezüge steht der Anwendung 

der Sätze 2, 3 und 7 nicht entgegen. Nicht auf  Euro 

lautende Beträge sind entsprechend dem für Ende 

September des Jahres vor dem Veranlagungszeitraum 

von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebe-

nen Referenzkurs umzurechnen.

7.12 Viertes Buch Sozialgesetz- 
 buch (IV SGB) – Gemein-
 same Vorschriften für die 
 Sozialversicherung

Bekanntmachung vom 23. Januar 2006 (BGBl. I S. 86 

(466)), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874)

§ 10  Beschäftigungsort für besondere  
 Personengruppen

(1) Für Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr 

oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des 

Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten, gilt als 

Beschäftigungsort der Ort, an dem der Träger des 

freiwilligen sozialen Jahres oder des freiwilligen öko-

logischen Jahres seinen Sitz hat.

7.13 Fünftes Buch Sozialgesetz- 
 buch (V SGB) – Gesetzliche  
 Krankenversicherung

Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 28.5.2008 I 874

§ 7 Versicherungsfreiheit bei geringfügi-
ger Beschäftigung
 

(1) Wer eine geringfügige Beschäftigung nach 

§§ 8, 8a des Vierten Buches ausübt, ist in dieser 

Beschäftigung versicherungsfrei; dies gilt nicht für 

eine Beschäftigung

1. im Rahmen betrieblicher Berufsbildung,

2. nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz.

§ 10 Familienversicherung

(2) Kinder sind versichert

(...)

3. bis zur Vollendung des fünfundzwanzig-

sten Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder 

Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges so-

ziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im 

Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten; 

wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung 

einer gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes unterbro-

chen oder verzögert, besteht die Versicherung auch 

für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden 

Zeitraum über das fünfundzwanzigste Lebensjahr 

hinaus, (...) 

Anmerkung: 
Dieser Paragraph ist nachrangig; FSJ‘ler/innen 

können nach Auskunft des BMFSFJ nicht in der 

Familienversicherung verbleiben.

7.14 Sechstes Buch Sozialgesetz- 
 buch (VI SGB) - Gesetzliche  
 Rentenversicherung

Neugefasst durch Bek. v. 19. Februar 2002 I 754, 

1404, 3384; zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 12 G v. 

16. Mai 2008 I 842

§ 5 Versicherungsfreiheit

(2) Versicherungsfrei sind Personen, die 

1. eine geringfügige Beschäftigung (§ 8 Abs. 1, § 8a 

Viertes Buch), 

2. eine geringfügige selbständige Tätigkeit (§ 8 Abs. 3, 

§ 8a Viertes Buch) oder 

3. eine geringfügige nicht erwerbsmäßige Pflege-

tätigkeit ausüben, in dieser Beschäftigung, selbständi-

gen Tätigkeit oder Pflegetätigkeit; 

§ 8 Abs. 2 Viertes Buch ist mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass eine Zusammenrechnung mit einer 

nicht geringfügigen Beschäftigung oder nicht gering-

fügigen selbständigen Tätigkeit nur erfolgt, wenn 
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diese versicherungspflichtig ist. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht 

für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 

1 und § 8a des Vierten Buches, die durch schriftli-

che Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber auf  die 

Versicherungsfreiheit verzichten; der Verzicht kann 

nur mit Wirkung für die Zukunft und bei mehreren 

geringfügigen Beschäftigungen nur einheitlich erklärt 

werden und ist für die Dauer der Beschäftigungen 

bindend. Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für Personen, 

die im Rahmen betrieblicher Berufsbildung, nach dem 

Jugendfreiwilligendienstegesetz oder nach § 1 Satz 1 

Nr. 2 bis 4 beschäftigt sind, von der Möglichkeit einer 

stufenweisen Wiederaufnahme einer nicht geringfügi-

gen Tätigkeit (§ 74 Fünftes Buch) Gebrauch machen 

oder nach § 2 Satz 1 Nr. 10 versicherungspflichtig 

sind. 

§ 48 Waisenrente

4) Der Anspruch auf  Halb- oder Vollwaisenrente be-

steht längstens

(..)

2. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn die 

Waise

(…)

b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier 

Kalendermonaten befindet, die zwischen zwei 

Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem 

Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des gesetz-

lichen Wehr- oder Zivildienstes oder der Ableistung 

eines freiwilligen Dienstes im Sinne des Buchstabens 

c liegt, oder

c) ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges  

ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligen-

dienstegesetzes leistet oder (...)

7.15 Elftes Buch Sozialgesetz- 
 buch (XI SGB) – Soziale 
 Pflegeversicherung

Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 14 G v. 16. Mai 

2008 I 842

§ 25  Gesetz zur sozialen Absicherung  
 des Risikos der Pflegebedürftigkeit

(2) Kinder sind versichert:

(…)

3. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn 

sie sich in Schul- oder Berufsausbildung be-

finden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder 

ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des 

Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten; wird die 

Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung ei-

ner gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes unterbro-

chen oder verzögert, besteht die Versicherung auch 

für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden 

Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus.

7.16  Verordnung über den Aus- 
  gleich gemeinwirtschaft-
 licher Leistungen im 
 Straßenpersonenverkehr

Zuletzt geändert durch Art. 5 Nr. 3 G v. 23. März 

2005 I 931

§ 1 Auszubildende

(1)Auszubildende im Sinne von § 45a Abs. 1 des 

Personenbeförderungsgesetzes sind

(...)

2. nach Vollendung des 15. Lebensjahres

h. Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder 

an einem freiwilligen ökologischen Jahr oder ver-

gleichbaren sozialen Diensten.

7.17 Verordnung über den Aus- 
  gleich gemeinwirtschaft-
 licher Leistungen im Eisen- 
 bahnverkehr (AEAusglV)

Zuletzt geändert durch Art. 5 Nr. 2 G v. 23. März 

2005 I 931

§ 1 Ausbildungsverkehr

(1) Ausbildungsverkehr im Sinne des § 6a Abs. 1 des 

Allgemeinen Eisenbahngesetzes ist

die Beförderung

(…)

h) von Teilnehmern an einem freiwilligen sozialen 

Jahr oder an einem freiwilligen ökologischen Jahr 

oder vergleichbaren sozialen Diensten.

(2) Die Berechtigung zum Erwerb von 

Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs hat 

sich die Eisenbahn vom Auszubildenden nach-

weisen zu lassen. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 

2  Buchstaben a bis g geschieht dies durch Vorlage 

einer Bescheinigung der Ausbildungsstätte oder des 

Ausbildenden, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 

Buchstabe h durch Vorlage einer Bescheinigung 
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des Trägers der jeweiligen sozialen Dienste. In der 

Bescheinigung ist zu bestätigen, daß die Voraussetzung 

des Absatzes 1 Nr. 2 gegeben ist. Die Bescheinigung 

gilt längstens ein Jahr.

7.18 Gesetz zum Schutz der 
 arbeitenden Jugend 
 (JugArbSchG) 

Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 

(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 230 

der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 

2407)

Anmerkung:
Das Jugendarbeitsschutzgesetz wird hier nicht abge-

druckt, sondern die wichtigsten Bestimmungen the-

matisch geordnet zusammengefasst. Jugendlicher im 

Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 

Jahre alt ist.

§ 8 Arbeitszeit 

(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als 8 Stunden täg-

lich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich be-

schäftigt werden. 

(…)

§ 11 Ruhepausen 

(1) Jugendlichen müssen im voraus feststehende 

Ruhepausen von angemessener Dauer gewährt wer-

den. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen

1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als vier-

einhalb bis zu sechs Stunden,

2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 

Stunden.

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung 

von mindestens 15 Minuten.

(…)

§ 13 Tägliche Freizeit 

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen 

Jugendliche nicht vor Ablauf  einer ununterbroche-

nen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt 

werden.

§ 14 Nachtruhe

(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 

Uhr beschäftigt werden. (…)

§ 15 Fünf-Tage-Woche

Jugendliche dürfen nur an fünf  Tagen in der Woche be-

schäftigt werden. Die beiden wöchentlichen Ruhetage 

sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen.

§ 17 Sonntagsruhe

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an 

Sonntagen nur

(…)

6. beim Sport,

(…)

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage 

im Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben.

§ 19 Urlaub 

(2) Der Urlaub beträgt jährlich

1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu 

Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 16 Jahre alt ist,

2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu 

Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 17 Jahre alt ist,

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu 

Beginn des Kalenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist.

7.19 Verordnung über die 
 Arbeitsgenehmigung für 
 ausländische Arbeitnehmer
 (Arbeitsgenehmigungsver- 
 ordnung – ArGV)

Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 7. Dezember 2006 

I 2814 iVm Bek. v. 26.1.2007 II 127

§ 9  Arbeitsgenehmigungsfreie 
 Beschäftigung

Keiner Arbeitsgenehmigung bedürfen 

(...)

16. Ausländer, die das 16. und noch nicht das 27. 

Lebensjahr vollendet haben, für die Teilnahme an 

einem freiwilligen Jahr im Sinne des Gesetzes zur 

Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres, im Sinne 

des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökolo-

gischen Jahres oder im Rahmen eines vergleichbaren 

Programms der Europäischen Gemeinschaft;

(...)


